
1119 der Beilagenzu den stenographischen Protokollen des NationalratesXID.GP 

8. 5. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
dem das Bundesgesetz über Ansprüche aus 
der Ableistung freiwilliger Waffenübungen 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

(2) Ist kein l'Iechtskräftiger Einkommensteuer­
bescheid für das vorang,egangene Kalenderjahr 
vorhanden, so ist der Entschädigung die Höhe 
der in der Steuererklärung für das vorangegan­
gene Kalenderjahr einbekannten Einkünfte zu­
grunde zu legen. Liegt für dieses Kalenderjahr 

Artikel I noch keine Steuererklärung vor, so ist der rechts­
kräftige Einkommensteuerbescheid für das vor-

Das Bundesgesetz vom 15. Dezember 1960, hergegangene Kalenderjahr als Grundlage für die 
BGBl. Nr. 311, über Ansprüche aus der Ablei- Festsetzung ,der Entschädigungshöhe heranzu­
stung freiwilliger WafIenübungen, in der Fa~sung ziehen. Ist der Präsentdienende für das ,dem An­
der Bundesg,esetze BGBl. Nr. 185/1966 und tritt der fr,eiwilligen Waffenübung vorangegan-
272/1971 wird wie folgt geändert: gene Kalenderjahr oder für das Kalenderjahr, in 

dem er die freiwillige Waffenübung angetreten 1. § 1 Abs. 2 Z. 6 lit. e hat zu lauten: 
hat, erstmalig zur Einkommensteuer zu ver,an-

"e) Dienstverhältnisse, auf die das Landeslehrer- lagen und liegt für diese Veranlagungszeiträume 
Dienstgesetz, BGBl. Nr. 245/1962, das Lan- weder ein rechtskräftiger Einkommensteuerbe­
desVlertragslehrergesetz, BGBl. Nr. 172/ scheid noch die Steuer,erklärung vor, so gebührt 
1966, das Land- und forstwirtschaftliche ihm die Entschädigung in der Höhe von 1'572 
Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBI. Nr. 176/ v. H. des Gehaltsansatzes. der Gehaltsstufe 2 der 
1966, oder das Land- und forstwirtschaft- Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 des Gehalts­
liche Landesvertragslehrergesetz, BGBl. gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der jeweils ge1ten­
Nr. 244/1969, inder jeweils geltenden Fas- den Fassung, ·einschließlich allfälliger Teuerungs-
sung, Anwen·dung findet;" zulagen, pro Tag." 

2. § 4 Abs. 5 hat zu lauten: 5. Im ersten Satz ,des § 10 sind ,die Worte 
"Ergänzmngskommando Wien" durch das Wort ,,(5) Der Bund übernimmt an Stelle des Prä-
"Heeresgebührenamt" zu ,ersetzen. sentdienenden für die Dauer der Waffenübung 

die Arbeiterkammerumlage und die Landarbeiter­
kammerumlage in der Höhe, wie sie der Präsent­
dienende vor Antritt der Waffenübung nach den 
dafür gehenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
leisten hatte; diese Umlagenbeträge sind vom 
Bundesministerium für Landesverteidigung abzu­
führen." 

3. Im ,ersten Satz des Abs. 2 des § 7 sind die 
Worte "Ergänzungskommando Wien" durch das 
W ol"t "Heeresgebührenamt" zu ersetzen. 

4. § 9 hat zu lauten: 

"F e s ,t set z u n g der E n t s c h ä d i gun g 
§ 9. (1) Die Höhe der Entschädigung richtet 

sich nach dem rechtskräftigen Einkommensteuer­
besche,id für das dem Antritt der freiwilligen 
Waffenübung vorangegangene Kalenderjahr. 

6. § 12 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die Zuerkennung der Entschädigung und 

der Mietzinsbeihilfe obliegt dem Heeresgebühren­
amt." 

7. § 12 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Die Besche]de sind vom Heeresgebühren­

amt der zuständigen militärischen Dienststelle, 
zu der der Präsentdienende gemäß dem Ein­
berufungsbefehl einzurücken hat, zur Kenntnis, 
zu bringen." 

8. § 14 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Das Heeresgebührenamt hat im Falle 

eines nachgewiesenen Bedarfes auf Ansuchen noch 
vor Abschluß des Ermittlungsverfahrens über die 
Höhe der Entschädigung Vorschüsse auf die ge­
bührende Entschädigung zu gewähren." 
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2 1119 der Beilagen 

. 9. § 16 hat zu lautJen: 

"E n t s c h äd i gun g s beg ren z u n g 
§ 16. (1) Dem l'räsentdienenden gebührt als 

Entschädigung (§ 4 Abs. 3) nicht weniger als 
1'572 v. H. des Gehaltsansatzesder Gehalts­
stuf.e 2 der Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der jeweils geltenden 
Fassung, einschließlich allfälliger Teuerungszu­
lagen, und nit;ht mehr als 3'819 v. H. des Gehalts~ 
ansatzes der Gehaltsstufe 2 der\ Dienstklasse V 
nach § 28' Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
jeweils geltenden Fassung, einschließlich allfälliger 
Teuerungszulagen, pro Tag; gleichviel, ob sich 
der Entschädigungsanspruch aus dem 2. oder 
3. Abschnitt oder aus beiden .A.bschnitten zu­
sammen abLeitet. 

(2) Präsenzdienenden, die Anspruch auf Fort": 
zahlung der Dienstbezüge nach dem 6. Abschnitt 
und darüber hinaus Anspruch auf Entschädigung 
nach dem 2. Abschnitt (§ 4 Abs. 3) oder nach dem 
3. Abschnitt haben, gebührt nur insoweit eine 
Entschädigung, als die Fortzahlung der Dienst­
bezüge 3' 819 v. H. des Gehal tsansa tzes der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V ~ach §. 28 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der jeweils 
geltenden Fassung, einschließlich allfälliger Teue­
rungszulagen, pro Tag nicht erreicht.'~ 

10. § 19 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Präsenvdienende, die einem Hochschul­
s:udium o~liegen, sonst in der Vorbereitung für 
emen bestlmmnen Lebensberuf begriffen (§ 1 
Abs. 2 Z. 5) oder beim Arbeits~mt als arbeit­
suchend gemeldet sind und auf die nicht der 
2., 3. oder 6, Abschnitt anzuwenden ist, haben 
für die Dauer der freiwilligen Waffenübung 
gegen~ber dem Bund Anspruch auf eine jeweilige 
Geldleistung in der Höhe von 1'572 v. H. des 
Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 der Dienst­
~lasse V.nad: § 28 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 
IU der JeWeIls geltenden. Fassung, einschließlich 
'allfälliger Teuerungszulagen, pro Tag." 

11. Im ersten Satz des § 19 Abs. 3 sind die 
Worte "Ergänzungskommando Wien" durch das 
Wort "Heeresgebührenamt" zu ersetzen. 

12. § 21 hat zu lauten: 

"A n s p r u c hau f F 0 r t z a h 1 u n g der 
Dienstbezüge . 

§.21. (1) Die im § 1 Abs. 2 Z. 6 angeführten 
Bediensteten haben für die Dauer der freiwilli­
gen Waffenübungen nach Maßgabe der Bestim­
.mungen des Ab~. 3 Anspruch auf Fortzahlung 
Ihrer nach den DIenstrechtsvorschriften gebühren­
den Monatsbezüge zuzüglich allfälliger Neben­
g~bühren .(Dienstbezüg'e). überdies gebühren 
dIesen BedIensteten die nach den Dienstrechts­
vorschriften während der Dauer der Waffen­
übung fällig werdenden Sonderzahlungen. 

.(2) Als. Monatsbezüge im Sinne des Abs. 1 
gelten bei Vertragsbediensteten ,das Monatsentgelt 
und allfällige ~ulagen (§ 8 a Abs. 1 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948 inder jeweils geltenden 
Fassung). 

(3) Die Dienstbezüge sind um die gesetzlichen 
SozialversicheruI,lgsbeiträge zu kürzen. Ergeben 
die v·erbleibenden Teile der Dienstbezüge für die 
gesamte Dauer der Waffenübung einen Betrag, 
der, auf einen Tag der Waffenübung umgerechnet, 
3'819 v. H. des Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 des Gehalts­
gesetzes 1956 in der jeweils geltenden Fassung, 
einschließlich allfälliger Teuerungszulagen, über­
steigt, so gebühren diese Teile der Dienstbezüge 
nur in der Höhe, die 3' 819 v. H. des genarlllten 
Gehaltsansatzes je Tag entspricht. . 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts an­
deres bestimmt ist, bleiben die Vorschriften über 
die Dienstbezüge unberührt." 

13. Nach dem 6. Abschnitt ist folgender neuer 
7. Abschnitt einzufügen: 

,,7. Abschnitt 

Weitergeltung von Ansprüchen, Betragsaufrun­
dung, Anwendung des Allgemeinen Verwaltungs­

verfahrensgesetzes 

Ansprüche im Falle eines A u f­
schubs der Entlassung aus dem 

Präsenzdienst 
§ 24. Die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz 

kommen Präsentdienenden, die unmittelbar im 
Anschluß an eine freiwillige Waffenübung (§ 1 
i}bs. 1) einen außerordentlichen Präsenzdienst im 
Falle des § 32 Abs. 2 des Wehrgesetzes zu leisten 
haben, weiterhin für die Dauer dieses Präsenz­
dienstes zu. 

Betragsaufrundung 

§ 25. Sofern Beträge, die nach diesem Bundes­
gesetz auszuzahlen sind, nicht auf volle Schilling­
bet:ä?e lauten, sind die Bruchteile des jeweiligen 
Schllhngbetrages auf den nächsten vollen Schilling­
betrag aufzurunden. 

A n wen d u ~ g des All g e m ein e n V e r­
waltungsverfahrensgesetzes 

§ 26. Das Heeresgebührenamt hat bei der Be­
sorgung behördlicher Aufgaben nach diesem Bun­
desgesetz die Bestimmungen des Allgemeinen Ver­
wa~tungsverfahrensgesetzes anzuwenden." 

Artikel 11 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt rriit 1. Juli 1974 

in Kraft. 

. (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
smd nach Maßgabe des Bundesministeriengesetzes 
1973, BGBL Nr. 389, alle Bundesminister be­
traut. 
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1119 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Die den Wehrpflichtig-en aus der Ableistung 
freiwilliger Waffenübungen nach dem Bundes­
gesetz BGBl. Nr. 311/1960 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 272/1971 zukommen­
den Ansprüche sind in ihren Mindest- und 
Höchstgrenzen seit dem Jahre 1971 unverändert 
geblieben. Im HinbliCk auf die seither einge­
tretJene Än1derung der Lebenshaltungskosten und 
der Einkommensverhältnisse erscheint es daher 
geboten, diese Mindest- und Höchstgrenzen zu 
erhöhen. Zu diesem ZweCke sollen die einschlägi­
gen ~estimmungen des genannten Bundesgesetzes 
im Wege -des vorl~egenden Entwurfes in über­
einstimmung mit der im Entwurf einer Heeres­
gebührerigesetznoveUe aus dem gleichen Grunde 
vorgesehenen Erhöhung der Mindest- und 
Höchstbemessungsgrundlage für den Familien­
unterhalt nach dem V. Abschnitt des Heeres­
gebüh1"engesetzes sowie -des Mindestpauschalsatzes 
und der Entschädigungshöchstgrenze nach dem 
VI. Abschnitt leg. cit. eine Änderung erfahren. 
Ebenso wie im Entwurf der erwähnten Heeres­
gebührengesetznovelle sollen die Mindest- und 
Höchstgrenzen für die Ansprüche aus der Ab­
leistung freiwilliger Waffenübungen (Entsch~di­
gungen riach dem 2. und 3. Abschnitt des Bun­
desgesetzes BGB1. Nr. 311/1960, Geldleistung 
nach demS. Abschnitt leg. cit. und Anspruch auf 
Fortzahlung ,der Bezüge nach d.em 6. Abschnitt 
leg. cit.) nicht durch die Nennung von Betrags­
zahlen, sondern durch die Bindung an einen Ge­
haltsansatz des .Gehaltsgesetzes 1956 neu fest­
gesetzt . werden. Dadurch kann vermieden wer­
den, daß bloß infolge einer ltnderung jener Um­
stände, die für die Höhe der eingangs erwähnten 
Mindest- und Höchstgrenzen maßgeblich sind, 
jeweils das Bundesgesetz BGBl. Nr. 311/1960 zu 
novellieren ist. Im HinbliCk auf die im Gehalts­
gesetz 1956 bereits verankerte Anpassung der Be­
züge der Bundesbeamten an geänderte Verhält­
nisse 'ist durch die Bindung an 'einen Gehaltsansatz 
auch eine konforme Anpassung -der Mindest- und 
Höchstgrenzen für die Ansprüche nach dem Bun­
desgesetz BGBl. Nr. 311/1960 gewährleistet, ohne 
daß dieses einer Novellierung bedarf. Aus Grün­
den der Einheitlichkeit wUl'de der Gehaltsansatz 
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V des Ge­
haltsgesetzes1956 gewählt; ,dieser Gehaltsansatz 
bildet nämlich schon' im Rahmen verschiedener 
anderer gesetzlicher Regelungen, so insbesondere 
nach dem Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz . und nach dem . Nebengebühren­
zulagengesetz, den Anknüpfungspunkt für eine 
Automatik vergLeichbarer Art. Da die neuen Min-

dest- und Höchstgrenzen für die Ansprüche aus 
der Ableisumg freiwilliger Waffenübungen be­
tragsmäßig nicht mit -dem genannten Gehalts­
ansatz übereinstimmen, sollen $ie in entsprechen­
den Prozentsätzen dieses Gehaltsansatzes ausge­
drüCkt werden. 

Die bisher dem Militärkommando Wien nach 
dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 311/1960 obliegen­
den Aufgaben sollen künftig aus organisatori­
schen und verwaltungsö~onomischen Gründen 
vom neu vorgesehenen "Heeresgebührenamt" 
wahrgenommen werden. Nach .der bereits er­
wähnten NovelLe zum Heeresgebührengesetz soll 
dieses Amt auch für die Durchführung des Ent­
schädigungsverfahrens nachdem VI. Abschnitt 
des Heeresgebührengesetzes zuständig sein. Ferner 
enthält der vorliegende Entwurf verschiedene 
weitere Änderun~en des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 311/1960, die sich im Zusammenhang mit der 
vorerwähnten Novellierung des Heeresgebühren­
gesetzes als notwendig erweisen, ~o insbesondere. 
hinsichtlich der Weitergeltung von Ansprüchen 
aus der Ableistung f1"eiwilliger Waff~nübungen 
für die Dauer eines an diese unmittelbar an­
schließenden außeroI1dentlichen Präsenzdienstes 
im Falle des § 32 Abs. 2 des Wehrgesetzes. 

Im einzelnen wird zu ,den Bestimmungen dieses 
Entwurfes folgendes be~erkt: 

Zu Art. I Z. 1: 

§ 1 Abs. 2 Z. 6 lit. e soll im Hinblick auf die 
durch die Bundesgesetze BGBl. Nr.245/1962, 
172!f966, 176/1966 und 244/1969 eingetretenen 
Anderungendes Lehrerdieustrechts entspre­
chend neugefaßt werden. 

Zu Art. I Z. 2: 

Aus haushaltsrechtlichen und verwaltungs­
ökonomischen Gründen hat es sich als notwen­
dig erwiesen, ,die nach § 4 Abs. 5 vom Bund für 
die Zeit der Waffenübung zu tragende Arbeiter­
kammerumlage im Wege ,des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung abzuführen. Diesem Er­
fordernis soll durch die -vorgesehene Änderung 
des genannten Absatzes Rechnung getragen wer­
den. Ferner soll in diesem Zusammenhang § 4 
Abs. 5 hinsichtlich der' Landarbeiterkammer~ 
umlage ergänzt werden. 

Zu Art. I Z. 3, 5 bis 8 und 11: 

Die Durchführung des Entschädigungs-
verfahrens, die. bisher im· Rahmen des Militär­
kommandos Wien für das gesamte Bundesgebiet 

2 
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1119 der Beilagen 

zu besorgen war, soll aus organisatorischen und 
verwaltungs ökonomischen Gründen einem eige­
nen "Heeresgebührenamt" übertragen werden. 
Die angeführten Aufgaben stehen nämlich mit 
dem sonstigen Aufgabenbereich der Militärkom­
manden nur in einem sehr losen Zusammenhang. 
Außerdem ,erstreckt sich die Zuständigkeit der 
Militärkommanden, somit auch des Militärkom­
mandos Wien, grundsätzlich nur auf ein Bun­
desland. Die vom Heeresgebührenamt künftig 
wahrzunehmenden Aufgaben bilden aber eine 
sachlich geschlossene Verwaltungsmaterie, die am 
zweckmäßigsten zentral für das ganze Bundes­
gebiet besorgt wird. Die bisherige übertragung 
dieser Aufgaben an das Militärkommando Wien 
erforderte daher eine entsprechend abweichende 
systemwidrige Zuständigkeitsregelung. Die vorge­
sehene Schaffung einer eigenen zentralen Behörde 
für das erwähnte Aufgabengebiet ermöglicht eine 
zweckmäßigere Gestaltung ,der ,inneren Organisa­
tion und damit des Dienstbetriebes -sowohl des 
Militärkommandos Wien als auch der bisher im 
Rahmen -dieses Militärkommandos mit den er­
wähnten Aufgaben betrauten Gebührenstelle, aus 
der das neue Heeresgebührenamt gebildet werden 
soll. Dieser Dienststelle soll im übrigen nach der 
eingangs erwähnten Heeresgebührengesetznovelle 
auch die Zuerkennung der erwähnten Entschädi­
gungen bei Truppen- und Kaderübungen, Insp,ek­
tionen und Instruktionen, bei außerordentlichen 
übungen sowie bei einem außerordentlichen Prä­
senzdienst im Falle des § 2 Abs. 1 lit. b oder c 
des Wehrgesetzes obliegen. 

Zu Art. I Z. 4: 

Zur Vermeidung von Unklarheiten, die sich 
aus der Wendung "des der Einberufung voran­
gegangenen Kalenderjahres" im § 9 Abs. 1 er­
geben können, ist vorgesehen, diese Wendung in 
übereinstimmung mit anderen vergleichbaren Be­
stimmungen des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/ 
1960 (z. B. § 4 Abs. 1 und 2) ,durch die Worte 
"für das dem Antritt der freiwilligen Waffen­
übung vorangegangenen Kalenderjahr" Zu er­
setzen. 

Ferner soll ·die bisherige Bestimmung des § 9 
Abs. 2, die sich in der Praxis als unzulänglich er­
wiesen hat, durch eine Regelung ergänzt werden, 
die dem letzten Satz des § 19 Abs. 4 des Heeres­
gebührengesetzes in der Fassung der vorgesehe­
nen Novellierung dieses Bundesgesetzes nachge­
bildet wurde. Der Entschädigungsbetrag, der nach 
dieser Regelung in Ermangelung einer Bemes­
sungsmöglichlreit auf Grund eines Einkommen­
steuerbescheides oder einer. Steuererklärung ge­
bühren soll, entspricht der in der zitierten ver­
gleichbaren Bestimmung des Heeresgebühren­
gesetzes genannten Bemessungsgrundlage für den 
Familienunterhalt und der im Art. I Z. 9 des 
vorliegenden Entwurfes neu festgesetzten Min-

destgrenzeder Entschädigung nach § 16 Abs. 1 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1960. Hinsicht­
lich ·der Bindung an einen bestimmten Gehalts­
ansatz des Gehaltsgesetzes 1956 wird auf die dies~ 
bezüglichen ieinleitenden Ausführungen verwiesen. 

Zu Art. I Z. 9, 10 und 12: 

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, sollen die 
Mindest- und Höchstgrenzen für die Ansprüche 
nach dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 311/1960 an­
gehoben werden. Hiebei orientiert sich die An­
hebung der Mindestgrenze für Entschädigungen 
nach dem 2. und 3. Abschnitt leg. cit. (§ 16 Abs.1) 
ebenso wie die im Entwurf ,der eingangs erwähn­
ten Heeresgebührengesetznovelle vorgesehene Er­
höhung der Mindestbemessungsgrundlage für den 
Familienunterhalt nach dem V. Abschnitt bzw. 
des Mindestpauschalsatzesder Entschädigung nach 
dem VI. Abschnitt ·des Heeresgebührengesetzes an 
der Steigerung der Lebenshaltungskosten seit dem 
Jahre 1971. Die Anhebungder Höchstgrenze für 
Entschädigungen nach dem 2. und 3. Abschnitt 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1960 (§ 16 
Abs. 1 und 2) orientiert sich ebenso wie die vor­
gesehene Erhöhung der Höchstbemessungsgrund­
lage bzw. der Höchstgrenze für die vorgenannten 
Ansprüche nach dem Heeresgebührengesetz am 
durchschnittlichen Einkommen der zu Waffen­
übungen herangezogenen Wehrpflichtigen. Hin­
sichtlich der Bindung der neuen Mindest- und 
Höchstgrenzen an einen Gehaltsansatz des Ge­
haltsgesetzes 1956 wird auf die aiesbezüglichen 
einleitenden Ausführungen verwiesen. 

In übereinstimmung mit der Neufassung des 
§ 16 sollen auch die Geldleistung nach § 19 Abs. 1 
(Art. I Z. 10), deren Höhe der Mindestgrenze der 
Entschädigung nach § 16 .A!bs. 1 entspricht, sowie 
die im § 21 Abs. 3 (Art. I Z.12) genannte Höchst­
grenze für die Fortzahlung der Dienstbezüge, die 
der Höchstgrenzeder Entschädigung nach § 16 
Abs. 1 und 2 entspricht, jeweils im vorerwähn­
ten Ausmaß angehoben werden. 

Im Hinblick auf die umfassende Neuregelung 
der Nebengebühren nach dem Gehaltsgesetz 1956 
bzw. nach dem Vertragsbedienstietengesetz 1948 
durch die 24. Gehaltsg·esetz-Novelle bzw. durch 
die 20. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle er­
weist es sich als notwendig, auch im Rahmen des 
§ 21 des gegenständlichen Bundesgesetzes dieser 
geänderten Rechtslage Rechnung zu tragen. Hie­
bei sollen angesichts ,der vielfältigen und steuer­
lich unterschiedlich zu behandelnden Neben­
gebühren . die bisherige Einsd:J.ränkung der Fort­
zahlungsregelung auf die steuerpflichtigen Teile 
der Nebengebühren und die Ermittlung von 
Durchschnittswerten entfallen. Diese Änderung 
ist sowohl im Interesse einer Vereinfachung der 
Fortzahlungsregdung als auch im Interesse der 
Bediensteten gelegen. 
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Zu Art. I Z. 13: 

Im Rahmen der eingangs erwähnten Heeres­
gebührengesetznovelle ist unter anderem eine 
Ergänzung der geltenden Besoldungsregelungen 
des Heeresgebührengesetzes dahingehend vorge­
sehen, daß jenen Wehrpflichtigen, deren Rück­
versetzung in die Reserve gemäß § 32 Abs. 2 
des Wehrgesetzes trotz eines 'abgeleisteten Prä­
senzdienstes (Grundwehrdienst, freiwillig V'erlän­
gerter Grundwehrdienst, Truppenübungen usw.) 
aufgeschoben wurde, die Besoldungsansprüche, 
die ihnen für die jeweilige Präsenzdienstleistung 
unmittelbar vor diesem Aufschub zugekommen 
sind, weiterhin für die Dauer des außerordent­
lichen Präsenzdienstes im Falle des § 32 Abs. 2 
leg. cit. gewahrt bleiben. So gebührt bei einem 
solchen Präsen2'Jdienst, der im Anschluß an die 
im § 27 Abs. 1 des Heeresgebührengesetzes ge­
nannten Waffenübungen zu leisten ist, neben 
dem Taggeld und einer allfälligen Dienstgrad­
zulage die nach dem VI. Abschnitt leg. cit. zu­
erkannte Entschädigung weiterhin. Diesem System 
entsprechend sollen daher auch die nach dem Bun­
des~esetz BGBl. Nr. 311/1960 gebührenden An­
sprüche aus der Ableistung freiwilliger Waffen­
übungen ·den Wehrpflichtigen für die Dauer eines 
an eine solche Waffenübung unmittelbar an­
schließenden außerordentlichen Präsenzdienstes im 
Falle des § 32 Abs. 2 des Wehrgesetzes weiterhin 
zukommen. Zu diesem Zwecke ist im vorliegen­
den Entwurf eine entsprechende Bestimmung als 
neuer § 24 vorgesehen. 

Aus Gründen der Verwaltungsökonomie ist 
ferner als neuer § 25 eine Bestimmung vorge­
sehen, wonach Beträge, die nach dem Bundes­
gesetz BGBl. Nr. 311/1960 auszuzahlen sind und 
Groschenbeträge enthalten, jeweils auf den 
nächsten vollen Schillingbetrag aufzurunden sind. 

Der ebelifalls neu vorgesehene § 26 soll die 
Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsver­
fahrensgesetzes durch das Heeresgebührenaint bei 
der Besorgung der ihm nach diesem Bundesgesetz 
zukommenden behördlichen Aufgaben bis zu 
einer systemgerechten Ergänzung des EGVG 1950 
gewährleisten. 

Die angeführten Bestimmungen sollen als neuer 
7. Abschnitt in das Bundesgesetz BGBl. Nr. 311/ 
,1960 eingefügt werden. 

üBERSICHT 

über die Mindest- und Höchstgrenzen der An­
sprüche aus der Ableistung freiwilliger Waffen-

, übungen nach dem vorliegenden Entwurf 

I .. Mindestgrenze 

der Entschädigung nach dem 2. 
und 3. Abschnitt (Art. I. Z. 9; § 16 
Abs.1), 

desgleichen Entschädigungsbettag 
nam § 9 Abs. 2 (Art. I Z. 4) und 
Geldleistung nach § 19 Abs. 1 
(Art. I Z. 10) 

1·572v. H. des GehaltsansatzesV12 
nam § 28 Abs. 3 des Gehalts-
gesetzes 1956 ......•.......... 140 S tägl. .. ) 

( 4.200 S md.) 

11. Höchstgrenze 

der Entschädigungen nam dem 2. 
und 3. Absmnitt (Art. I Z. 9; § 16 
Abs. 1 und 2) sowie 
für die Fortzahlung ·der Dienst­
bezüge (Art. I Z. 12; § 21 Abs. 3) 

3·819 v. H. ·des Gehaltsansatzes V /2 
nach § 28 Abs. 3 des Gehalts-
gesetzes 1956 ................. 340 S tägl. *) 

(10.200 S mtl.) 

üBERSICHT 

betreffend den voraussichtlichen Mehraufwand 
für das zweite Halbjahr 1974 

Post-Nr. 7244 

"Entschädigungen; freiwillige Waf­
fenübungen" im Ausmaß von 50% 

des veranschlagten Jahresbetrages .. 2,674.000 S 
Voraussimtlicher neuer Aufwand.. 5,264.000 S 

Voraussimtlicher Mehraufwand. . .. 2,590.000 S 

Zur Bedeckung dieses Mehraufwandes ist folgendes 
festzustellen: 

Neben dem Mehraufwand auf Grund· des im Ent­
wurf vorliegenden Bundesgesetzes ergibt sich 
auf Grund der im Erläuterungstext eingangs er­
wähnten Heeresgebührengesetznovelle für das 
zweite Halhjahr 1974 nom ein weiterer voraus­
sichtlicher Mehraufwand von etwa 30,300.000 S. 

Der auf Gru11!d dieser beiden vorgesehenen Rege­
lungen insgesamt zu erwartende Mehraufwand 
kann bis Zur Höhe von 15,277.000 S durm Ein­
sparungen innerhalb des Ansatzes 1/40107 "Auf­
wendungen; Gesetzliche Verpflimtungen" bedeckt 
werden, sofern nicht durm den Einsatz des öster­
reimischen Kontingentes der UN-Streitkräfte im 
Nahen OSllen unabsehbare Mehrkosten eintreten; 
der restlime Mehraufwand von etwa 18,000.000 S 
bedarf jedenfalls einer besonderen budgetären Be­
deckung. 

*) Siehe Art. I Z. 13 (S 25, Aufrundungsbestim­
mung) 
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6 11.19 der Beilagen 

Gegenüberstellung 
der derzeit geltenden und der vorgesehenen Fassung jener Bestimmungen -des Bundesgesetzes über 
Ansprüche aus der Ableistung freiwilliger Waffenübungen, die durch diesen Gesetzentwurf geändert 

werden sollen 

Derzeit geltende Fassung: 

§ 1 Abs.2 Z. 6lit. e: 
"e) Dienstverhältnisse, die' unter § 2' Üi. b' 

des Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetzes, 
BGBl. Nr. 88/1948, fallen;" 

§ 4 Abs. 5: 
,,(5) Die vom Präsentdienenden vor Antritt der 

Waffenübung von seinem Arbeitslohn (Abs. 1) 
gemäß § 19 des Arbeitel'kammergesetzes, BGBl. 
Nr. 105/1954, geleistete Arbeiterkammerumlage 
ist für die Zeit der Waffenübung vom Bund zu 
tragen und vom Ergänzungskommando Wien ab­
zuführen. " 

§ 7 Abs. 2 erster Satz: 

"Der Präsentdienende ist verpflichtet, die Be­
stätigungen und die Lohnsteuerkarte spätestens 
bei Antritt der freiwilligen Waffenübung bei son­
stigem Verlust des Anspruches auf Entschädigung 
dem' Ergänzungskommando Wien vorzulegen." 

§ 9: 

lm Entwurf vorgesehene Fassung: . 

1. § 1 Abs. 2 Z. 6 lii:. e: 

"e) Dienstverhältnisse, auf die das Landeslehrer­
Dienstgesetz, BGBl. Nr.245/1962, das Lan­
desvertragslehrergesetz, BGBl.Nr. 172/ 

. 1966, das Land- und forstwirtschaftliche 
Lan1deslehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 176/ 
1966, oder das Land- und forstwirtschaft­
liche Lartdesvertragslehrergesetz, BGB!. 
Nr. 244/1969, in der jeweils geltenden Fas­
sung, Anwen~ung findet;" 

2. § 4 Abs. 5: 
,,(5) Der BU11'd übernimmt an Stelle des Prä­

sentdienenden für die Dauer dei Waffenübung 
die Arbeiterkammerumlage und die Landarbeiter­
kam~erumlage in der Höhe, wie sie der Präsent­
dienende vor Antritt der Waffenübung nach den 
dafür gdtenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
leisten hatte; diese Umlagenbeträge sind vom 
Bundesministerium für Landesverteidigung abzu­
führen." 

3. § 7 Abs. 2 erster Satz: 
"Der Präsentdienende ist verpflichtet, die Be­

stätigungen und die Lohnsteuerkarte spätestens 
bei Antritt der freiwilligen Waffenübung bei son­
stigem Verlust des Anspruches auf Entschädigung 
dem Heeresgebührenamt vorzulegen." . 

4. § 9: 

,,§ 9. Fes t set z un g der E n t s c h ä d i- "Fe st set z u n g der E n t s c h ä d i gun g 
gung. 

(1) Die Höhe der Entschädigung richtet sich 
nach dem rechtskräftigen Einkommensteuer­
bescheid des der Einberufung vorangegangenen 
Kalenderjahres. 

(2) Ist kein rechtskräftiger Einkommensteuer­
bescheid. für das vorangegangene Kalenderjahr 
vorhanden, so ist der Entschädigung die Höhe 
der in der Steuererklärung für das vorangegan­
gene' Kalenderjahr einbekannten Einkünfte zu-
grunde zu legen." . 

§ 9. (1) Die Höhe der Entschädigung richtet 
sich nach ·dem rechtskräftigen Einkommensteuer­
bescheid für das dem Antritt der freiwilligen 
Waffenübung vorangegangene Kalenderjahr. 

(2) htk~in rechtskräftiger Einkommensteuer­
bescheid für das vorangegangene Kalenderjahr 
vorhanden, so ist der Entschädigung die Höhe 
der in der Steuererklärung für das vorangegan­
gene Kalenderjahr einbekannten Einkünfte zu­
grunde zu legen. Liegt für dieses Kalenderjahr 
noch keine Steuererklärung vor, so ist der rechts­
kräftige Einkommensteuerbescheid für das vor­
hergegangene Kalenderjahr als Grundlage für die 
Festsetzung der Entschädigungshöhe. heranzu­
ziehen; Ist der Präsentdienende für das dem An­
trit~ der freiwilligep. Waffenübung vorangegan­
gene Kalenderjahr oder für das Kalenderjahr, in 
dem er die freiwillige Waffenübung angetreten 
hat, erstmalig zur Einkommensteuer zu veran­
lagen und liegt für diese Veranlagungszeiträume 
weder ein rechtskräftiger Einkommensteuerbe~ 
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1119. ~der Beilagen 7 

. 'l)exzeit geltende Fassung:: Im EntW'Urfvorgesehene Fassung: 

§ 10 erster Satz: 

"Der. Präsentdienende . ist· verpflichtet, den 
rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid . oder 
die Steuererklärung de~ vorangegangenen' Kalen­
de1jahres spätestens bei Antritt der freiwiIIigen 
Waffen übung bei sonstigem Verlust· des An­
spruches auf Entschädigung dem Ergänzungs:.. 
kommando Wien vorzulegen.". 

§ 12 Abs.'l: 

scheid noch 'die Steuererklärung vor, so gebührt 
ihm die Entschädigung in der Höhe, von 1 '572 
v .. H. des'Gehaltsahsatzes .der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 des' Gehalts­
gesetzes 1956, BGB!. Nr. 54, in der jeweils gelten­
den Fassung, einschließlich allfälliger Teuerungs­
zulagen, pro Tag." 

5. § 10 erster Satz: 

"Der Präsentdienende ist verpflichtet, den 
rechtskräftigen. Einkommensteuerbescheid oder 
die Steuererklärung des vorangegangenen Kalen­
derjahresspätestens bei Antritt der freiwilligen 
Waffenübung bei. sonstigem Verlust des Anspru­
ches auf Entschädigung dem Heeresgebührenatnt 
vorzulegen." . .' 

6, §12 1\bs. 1: 

,,(1) Die Zuerkennung der Entschädigung und ,,(1) Die Zuerkennung der Entschädigung und 
der Mietzinsbeihilfe obliegt dem Ergänzungs- der Mietzinsbeihilfe obliegt dem Heeresgebühren-
kommando Wien." amt." 

§ 12 Abs. 3: 7. § 12 Abs. 3: 

,,(3)'Bescheide sind vom Erg~nzungskommando ,,(3) Die Bescheide sind vom Heeresgebühren-
Wien der zuständigen militärischen Dienststelle,' amt der zuständigen militärischen Dienststelle, 
zu der der Präsentdienende gemäß dem Ein~ zu der ,der Präsentdienende . gemäß· dem Ein-:­
berufungsbefehl einzurücken hat, zur Kenntnis berufungsbefehl einzurück·en: hat, zur Kenntnis 
zu bringen." zu bringen." . 

§ 14 Abs. 1: 

,,(1) Das Ergänzungskommando Wien hat im 
Falle eines nachgewiesenen drin~enden Bedarfes 
auf Ansuchen noch vor Abschluß des Ermitt­
lungsverfahrens über die Höhe der Entschädi­
gung Vorschüsse auf die gebührende Entschädi­
gung 'zu gewähren." 

§ 16: 

,,§16. E n t sc h äd i gun g s beg ren z u n g 

(1) Dem Präsentdienenden'gebührt' als Ent­
schädigung (§ 4 Abs. 3) nicht weniger als 70 S 
und nicht mehr als 240 S pro Tag; gleichviel, ob 
sich der Entschädigungsanspruch aus' den Ab­
schnitten 2 oder 3 oder aus beiden Abschnitten 
zusammen herleitet. 

(2) Präsentdienenden, die Anspruch auf Fort­
zahlung der Dienstbezüge nach dem 6. Abschnitt 
und darüber hinaus Anspruch auf Entschädigung 
nach dem 2. Abschnitt(§ 4 Abs. 3) oder 3. Ab-

8. § 14 Abs. 1: 

,,(1) Das Heeresgeoührenamt hat im Falle 
eines nachgewiesenen ·Bedarfes auf.Ansuchen noch 
vor Abschluß des Ermittlungsverfahrens liber die 
Höhe der Entschädigung Vorschüsse auf die ge­
bührende'Entschädigung zu gewähren." 

9. § 16: 

"E nt sc h ä di gun g s he g ren z u n g 

§ 16. (1) pem Präsentdienenden gebührt als 
Entsch:tdigung (§ 4 Abs .. 3) ni<;ht weniger als 
1'572 v. H. des Gehaltsansatzes der Gehalts­
stufe 2 der Dienstklasse Vriach§ 28 Abs. 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der jeweils geltenden 
Fassung,' , einschließlich allfälliger. Teuerungszu­
lagen, und nicht mehr als 3·819 v. H.'des Gehalts­
ansatZes ,der .. Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 
nach § 28 Abs. 3.des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
jeweils geltenden .Fassung, einschließlich aIlfäUiger 
Teuerungszulagen, pro Tag;.gleichviel; ob sich 
der Entschädigungsanspruch aus dem 2. : . oder 
3. Abschnitt oder aus beiden Abschnitten zu-
sammen . ableitet. . 

(2) . Präsentdienenden, die Anspruch auf Fort­
zahlung der Dienstbezüge nachdem 6. Abschnitt 
und darüber hinaus Anspruch auf Entschädigung 
nach dem 2: Abschnitt (§ 4 Abs. 3) oder nach dem 
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Derzeit geltende Fassung: 

schnitt hahen, gebührt nUr insoweit eine Ent­
schädigung, als die Fortzahlung der Dienst­
bezüge ,den Betrag von 240 S pro Tag nicht 
erreicht." 

§ 19 Abs. 1: 

,,(1) Präsentdienende, ,die einem Hochschul­
studium obliegen oder sonst in der Vorbereitung 
für einen bestimmten Lebensberuf begriffen sind 
(§ 1 Abs. 2 Z. 5) oder beim Arbeitsamt als 
arbeitsuchend gemeldet sind und auf die nicht 
einer der Abschnitte 2, 3, oder 6 anzuwenden 
ist, haben für die Dauer der freiwilligen Waffen­
übung gegenüber dem Bund Anspruch auf eine 
jeweilige Geldleistung inder Höhe von 70 S pro 
Tag." 

§ 19 Abs. 3 erster Satz: 

"Der Präsentdienende ist verpflichtet, die 
Bestätigung spätestens bei Antritt der freiwilligen 
Waffoeniibung bei sonstigem Verlust des An­
spruches auf Entschädigung dem Ergänzungs­
kommando Wien vorzulegen." 

§ 21: 

,,§ 21. Anspruch auf Fortzahlung 
d ,e r 0 ie n s t b e z ü g e. 

(1) Die im § 1 Abs. 2 Z. 6 angeführten Bedien­
steten haben für die Dauer der freiwilligen 
Waffen übung nach Maßgabe ,der Bestimmungen 
des Abs. 4 Anspruch auf Fortzahlung ihrer nach 
den Dienstrechtsvorschriften gebührenden Mo­
natsbezü~e zuzüglich der steuerpflichtigen Teile 
der Nebengebühren (Dienstbezüge). überdies 
gebühren ,diesen Bediensteten die nach' den 
Dienstrechtsvorschriften während der Dauer der 
Waffenübung fällig werdenden Sonderzahlungen. 

(2) Als Monatsbezüge im Sinne des Abs. 1 
gelten bei Vertragsbediensteten das Monatsent­
gelt einschließlich der Ergänzungszulagen, der 
Haushaltszulage, der Dienstzulagen, der Er­
gänzungszuschläge und der laufenden Teuerungs­
zuschläge; . die überstundenentlohnung gilt bei 
Vertragsbedienstetenals Nebengebühr im Sinne 
des Abs. 1. 

(3) Soweit es sich nicht um pauschalierte Mehr;. 
leistungsvergütungen oder Sonderzulagen han­
delt, ist der Berechnung der steuerpflichtigen 
Teile der Nebengebührendas durchschnittliche 
Ausmaß dieser Teile der Nebengebühren wäh­
rend der letzten drei Monate (13 Wochen, 

Im Entwurf vorgesehene Fassung: 

3. Abschnitt haben, gebührt nur insoweit eine 
Entschädigung, als die Fortzahlung der Dienst­
bezüge 3'819 v. H. des Gehaltsansatzes der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nach S 28 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der jeweils 
geltenden Fassung, einschließlich allfälliger Teue­
rungszulagen, pro Tag nicht erreicht." 

10. § 19 Abs. 1: 

,,(1) PräsentJdienende, die einem Hochschul­
studium obliegen, sonst inder Vorbereitung für 
einen bestimmren Lebensberuf begriffen (§ 1 
Abs. 2 Z. 5) oder beim Arbeitsamt als arbeit­
suchend gemeldet sind und auf die. nicht der 
2., 3. oder 6. Abschnitt anzuwenden ist, haben 
für die Dauer der freiwilligen Waffenübung 
gegenüber dem Bund Anspruch auf eine jeweilige 
Geldleistung in der Höhe von 1'572 v. H. des 
Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 Ider Dienst­
klasse V nach § 28 Abs.· 3 des Gehaltsgesetzes 1956 
in der jeweils geltenden Fassung, ,einschließlich 
allfälliger Teuerungszulagen, pro Tag." 

11. § 19 Abs. 3 erster Satz: 

"Der Präsentdienende ist verpflichtet, die Be­
stätigung spätestens bei Antritt der freiwilligen 
Waffenübung bei sonstigem Verlust des Anspru­
ches auf Entschädigung dem Heeresgebührenamt 
vorzulegen. " 

12.§21: 

"A n s p r u c hau f F 0 r t z a h I u n g der 
Dienstbezüge 

§ 21. (1) Die im § 1 Abs. 2 Z. 6 angeführten 
Bediensteten haben für die Dauer der freiwilli­
gen Waffenübungen nach Maßgabe der Bestim­
mungen ,des Abs. 3 Anspruch auf Fortzahlung 
ihrer nach den Dienstrechtsvorschriften gebühren­
den Monatsbezüge zuzüglich allfälliger Neben­
gebühren (Dienstbezüge). überdies gebühren 
diesen Bediensteten die nach den Dienstrechts­
vorschriften während der Dauer der Waffen­
Ubung fällig weJ."ldenden Sonderzahlungen. 

(2) Als Monatsbezüge im Sinne des Abs. 1 
gelten bei Vertrags bediensteten das Monatsentgelt 
und allfällige Zulagen (§ 8 a Abs. 1 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948 in der jeweils geltenden 
Fassung). 
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Derzeit geltende Fassung: 

90 Tage) vor Antritt der freiwilligen Waffen­
übung zugrunde zu legen. 

(4) Die Dienstbezüge sind um die gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträge zu kürzen. Ergeben 
die steuerpflichtigen Teile der Dienstbezüge für 
die gesamte Dauer der Waffenübung einen Be­
trag, der, auf einen Tag der Waffenübung um­
gerechnet, 240 S übersteigt, so gebühren die 
steuerpflichtigen Teile der Dienstbezüge nur in 
der Höhe, die dem Betrag von 240 S je Tag ent­
spricht. 

Im Entwurf vorgesehene Fassung: 

(3) Die Dien9tbezüge sind um die gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträge zu kürzen. Ergeben 
die verbleibenden Teile ,der Dienstbezüge für die 
gesamte Dauer der Waffenübung einen Betrag, 
der, auf einen Tag der Waffenübung umgerechnet, 
3'819 v. H. des Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse. V nach § 28 Abs. 3 des Gehalts­
gesetzes 1956 in der jeweils geltenden Fassung, 
einschließlich allfälliger 'feuerungszulagen, über­
steigt, so gebühren diese Teile der Dienstbezüge 
nur in der Höhe, 'die 3'819 v. H. des genannten 
Gehaltsansatzes je Tag entspricht. 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts an- (4) Soweit in ,diesem Bundesgesetz nichts an-
deres bestimmt ist, bleiben die Vorschriften über deres bestimmt ist, bleiben die Vorschriften über 
die Dienstbezüge unberührt." die Dienstbezüge unberührt." 

13.7. Abschnitt (neu): 

,,7. Abschnitt 

Weitergeltung von Ansprüchen, Betragsaufrun­
dung, Anwendung des Allgemeinen Verwaltungs-

verfahrensgesetzes . 

Ans p r ü c h e i m Fall e e 1 n e s A ü f­
schubs ·der Entlassung aus dem 

Präsenzdienst 

§ 24. Die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz 
kommen Präsentdienenden, die unmittelbar im 
Anschluß an eine freiwillige Waffenübung (§ 1 
Abs. 1) einen außero1"dentlichen Präsenzdienst im 
Falle des § 32 Abs. 2 des Wehrgesetzes zu leisten 
haben, weiterhin für die Dauer dieses Präsenz-' 
dienstes zu. 

Betragsaufrundung 

§ 25. Sofern Beträge, die nach diesem Bundes­
gesetz auszuzaMen sind, nicht auf volle Schilling­
beträge lauten, sind die Bruchteile des jeweiligen 
Schil1ingbetrages auf den nächsten vollen Schilling­
betrag aufzurunden. 

An w e nd u n gd e s A 11 g em ein e n Ve r­
waltungsverfahrensg,esetzes 

§ 26. Das Heeresgebührenamt hat bei der Be­
sorgung behördlicher Aufgaben nach diesem Bun­
desgesetz die Bestimmungen des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes anzuwenden." 
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